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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 

Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 4 - Bürgerservice 

12-721/HH 

 

19.08.2025 2025-059 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus  03.09.2025                   

Verwaltungsausschuss  24.09.2025                   

Gemeinderat  01.10.2025                   

 
 
Betreff: 

Festlegung des Termins für die Wahl zur Bürgermeisterin bzw. zum Bürgermeister 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Am 31.10.2026 endet die Amtszeit des Bürgermeisters. Die Bürgermeisterin bzw. der 
Bürgermeister ist gemäß § 80 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) von den Bürgerinnen und Bürgern nach den Vorschriften des Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetzes (NKWG) durch Direktwahl zu wählen. 
 
Die Wahl hat innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Amtszeit der bisherigen Amtsinhaberin 
bzw. des bisherigen Amtsinhabers stattzufinden. Sie erfolgt gemäß § 45b Abs. 1 NKWG an einem 
Sonntag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 
Gem. § 45 b Abs. 2 NKWG bestimmt der Gemeinderat den Wahltag für die Bürgermeisterwahl.  
 
Die Wahlleitung muss den Wahltag nach der Beschlussfassung durch den Rat öffentlich bekannt 
geben. Der Wahltag muss spätestens am 120. Tag vor der Wahl veröffentlicht worden sein. 
Gleichzeitig erfolgt die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen sowie die öffentliche 
Bekanntgabe der Zahl der hierfür erforderlichen Unterstützungsunterschriften. 
 
Aus pragmatischen Erwägungen empfiehlt es sich, die Wahl der Hauptverwaltungsbeamtin bzw. 
des Hauptverwaltungsbeamten im kommenden Jahr mit der Kommunalwahl zu verbinden. Der 
Wahltag für die Kommunalwahl wurde von der Niedersächsischen Landesregierung auf den 
13.09.2026 festgelegt. Da die gleichzeitige Durchführung der Bürgermeisterwahl mit der 
Kommunalwahl den organisatorischen Aufwand und die Kosten reduziert, erscheint dies sinnvoll. 
 
Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, findet diese am zweiten Sonntag nach der Wahl, also am 
27.09.2026, statt. 
 
 
 
 
 

S I T Z U N GS VOR L AG E  



Seite 2 von 2 

Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Rat folgenden Beschluss zu empfehlen: 
 
Der Rat der Gemeinde Friedeburg bestimmt den 13.09.2026 zum Wahltag für die Direktwahl zur 
Bürgermeisterin bzw. zum Bürgermeister der Gemeinde Friedeburg.  

 
 
 
 
 
 
 
H. Goetz 
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